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1 Nutzungsbedingungen des Planauskunft-
Systems von Vodafone für die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-
Württemberg 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Vodafone 
West GmbH, nachfolgend „Betreiber“ genannt. 

Die Planauskunft bietet ein Auskunftssystem für 
Trasseninformationen im öffentlichen Grund. 
Übersichtlich können Architekten, Tiefbaufirmen, 
Planungsbüros, Energielieferanten und öffentliche 
Träger feststellen, ob bei anstehenden Maßnahmen 
die Betreiber-Infrastruktur betroffen ist. 

Die Betreiber-Planauskunft wird als kostenfreies 
Internet-Angebot (Online-Planauskunft) betrieben. 

1.1 Allgemeine Bestimmungen 

Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist die 
Erteilung von Planauskünften mit dem Zweck des 
Schutzes der Betreiber-Infrastruktur bei jeglichen 
Hoch- und Tiefbauarbeiten. Die Nutzungs-
bedingungen gelten auch für alle sonstigen 
stattfindenden und zukünftigen Maßnahmen, die zu 
einer Gefährdung, Beschädigung oder Störung 
einzelner oder mehrerer Telekommunikationslinien 
(§3 Nr. 26 TKG) und sonstigen Telekommunikations-
anlagen (§ 3 Nr. 23 TKG) der Betreibereinrichtungen 
führen könnten. 

Die Planauskunft ist kein Leitungskataster und erhebt 
daher keinen Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität. 

Die Angaben in den Lageplänen dienen den Betreibern 
ausschließlich zur Dokumentation ihrer 
Telekommunikationsanlagen. Der Betreiber 
übernimmt keine Gewähr für Folgeschäden. Der 
Verlauf unterirdisch verlegter Kabel oder 
Telekommunikationsanlagen kann aus verschiedenen 
Gründen von den Planangaben abweichen. Ein 
Mitverschulden aus dem abweichenden Verlauf von 
Leitungen zu den Plänen nach Lage oder Verlegetiefe 

 
1 Im Sinne besserer Lesbarkeit haben wir uns in dieser 
Nutzungsvereinbarung für die männliche Sprachform entschieden. 

kann aus den geschilderten Umständen gegenüber 
dem Betreiber nicht geltend gemacht werden. Aus den 
genannten Gründen und im Interesse der 
Versorgungssicherheit sowie der Sorgfaltspflicht des 
Bauunternehmens für Sachen, Leib und Leben, sind 
Leitungen durch Suchschlitze zu orten und durch 
Handausschachtung freizulegen. 

Der Betreiber weist darauf hin, dass bei allen 
Maßnahmen, die zu einer Gefährdung, Störung oder 
Beschädigung einzelner oder mehrerer 
Telekommunikationslinien und sonstigen 
Telekommunikationseinrichtungen führen könnten, 
die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz dieser 
Anlagen, die anerkannten Regeln der Technik sowie 
alle weiteren technischen Regelwerke zu beachten 
sind. Sollte die Leitung dennoch nicht auffindbar sein, 
so ist der Betreiber zu informieren. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Betreiber und der Anfragende1 sich darüber einig sind, 
dass mit Anerkennung dieser Nutzungsbedingung 
keinerlei Haftungserleichterung für den Anfragenden 
für die ihm obliegenden Pflichten im Rahmen seiner 
Maßnahme entstehen. 

Die Inhalte und Informationen dürfen nur zur 
Erreichung des vorgenannten Nutzungszwecks 
Verwendung finden. Eine Weitergabe an Dritte, auch 
auszugsweise, ist, ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung durch den Betreiber untersagt. Dies 
schließt ebenfalls das Kopieren, Verwerten, 
Veröffentlichen, Vertreiben sowie eine sonstige 
Nutzung der Inhalte für eigene und fremde Zwecke 
mit ein, d. h. der Anfragende verpflichtet sich, die vom 
Betreiber bereitgestellten Planunterlagen 
ausschließlich zur eigenen Verwendung und nur für 
die entsprechende Maßnahme zu verwenden. Er 
verpflichtet auch seine Mitarbeiter zur 
Verschwiegenheit bezüglich der Bestands-
informationen. 

Die Ausführungen gelten selbstverständlich in gleichem Maße für 
die weibliche wie für die männliche Sprachform. 
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Die Auskunft verliert ihre Gültigkeit nach spätestens 
4Wochen. Dann ist die Anfrage zu erneuern. 
Maßgebend ist das Ausgabedatum. 

Der Anfragende verpflichtet sich darüber hinaus, die 
vom Betreiber bereitgestellten Dokumente, z. B. die 
Kabelschutzanweisung, als Bestandteil dieser 
Vereinbarung anzuerkennen. 

2 Besondere Regelungen für die Online-
Planauskunft 
 
(1) Das für die Online-Planauskunft registrierte 

Unternehmen hat nach Anerkennung dieser 
Nutzungsbedingungen per Internet Zugang auf 
Bestandsdaten der Telekommunikations-
anlagen. 

(2) Der Betreiber übernimmt keine Gewähr dafür, 
dass dieser angebotene Dienst jederzeit zur 
Verfügung steht. Der Betreiber weist 
ausdrücklich auf die weiteren Möglichkeiten zur 
Einholung von entsprechenden Bestandsdaten 
hin. 

(3) Die Einrichtung eines Hyperlinks von Webseiten 
auf eine zum Betreiber-Angebot gehörenden 
Seite ist ohne vorherige, schriftliche 
Zustimmung untersagt. Dazu gehört auch, 
insbesondere Inhalte in einem Teilfenster 
(Frame) einzubinden und/oder darzustellen. 

(4) Der Betreiber schließt für Schäden aus einer 
unberechtigten bzw. unkorrekten Verwendung 
jegliche Haftung aus. 

(5) Der Anfragende versichert gegenüber Betreiber, 
dass alle von ihm im Rahmen dieser genutzten 
Anwendung gemachten Angaben 
wahrheitsgemäß und richtig sind.  

(6) Der Betreiber behält sich eine dauernde oder 
vorübergehende Nutzungsverweigerung ohne 
Angabe von Gründen vor. 

(7) Der Anfragende ist einverstanden mit der 
Speicherung seiner persönlichen Daten sowie 
der Mitschriften aller Zugriffe und deren 
Auswertung im Schadens- bzw. Missbrauchsfall. 
Er erteilt die Berechtigung, die zur Erfüllung 
dieser Vereinbarung erhobenen personen-
bezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der 
Zweckbestimmung dieser Vereinbarung auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu 
speichern und zu verarbeiten. 

3 Erreichbarkeit der Planauskunft 

E-Mail (nicht für Plananfragen): 
UM.Planauskunft@Vodafone.com 

Anschrift (nicht für Plananfragen): 
Vodafone West GmbH 
Planauskunft 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40543 Düsseldorf 

Website: 
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partn
er-der-immobilienwirtschaft/kontakt-
planauskunft/planauskunft.html 

 

4 Sonstige Regelungen 

Der Betreiber macht ausdrücklich auf die weiteren 
Möglichkeiten zur Einholung von entsprechenden 
Daten über Telekommunikationslinien, -anlagen und 
sonstigen Infrastruktureinrichtungen aufmerksam. 
Diese bestehen bei den jeweiligen Straßen- und 
Wegebaulastträgern, Versorgungsunternehmen, 
Telekommunikations- und sonstigen 
Infrastrukturunternehmen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
ganz oder teilweise unwirksam werden, so bleiben die 
anderen Bestimmungen davon unberührt. Diese 
werden durch eine wirksame Bestimmung, die dem 
Zweck der unwirksam gewordenen am nächsten 
kommt, ersetzt. 
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